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Tarifrunde 2012 läuft 
 
6,5%, mindestens aber 200 Euro mehr!  
Die erste Sitzung der Verhandlungskom-
mission findet am 18./19. April im Kolping-
hotel, Fulda statt. Eine weitere Runde wird 
es im Mai geben, sodass die Bundeskom-
mission am 28. Juni 2012 zu einem Be-
schluss kommen könnte. Danach müssen 
die Regionalkommissionen die Tarifsteige-
rung endgültig festlegen. 
 

ver.di unterstützen! 
 
Die ak.mas fordert alle Caritas - Beschäftig-
ten auf, sich an Aktionen vor Ort zur Durch-
setzung der Tarifforderungen zu beteiligen: 
 
„Fordert einen gerechten Lohn! Stoppt 
den Wertverfall der Sozialen Arbeit! 
Zeigt Euch als Caritas! Nehmt Transpa-
rente, T-Shirts und Fahnen mit!“ 
 
Nur bei einem ordentlichen Tarifabschluss 
im öffentlichen Dienst gehen auch die Ge-
hälter bei der Caritas nach oben. 

Leistungsentgelt/  Sozial-
komponente erhöht 

 
Die Bundeskommission hat einen 
Vorschlag des Vermittlungsausschusses 
mit großer Mehrheit angenommen: 
 
 
 Für 2012 steigt die Zulage auf 1,75% 

 
 Wird keine Dienstvereinbarung 

abgeschlossen, werden im Januar 
2013 1,5% ausgezahlt; 0,25% 
verbleiben im Leistungstopf. Aber: 
 

 Es können nun auch Dienst-
vereinbarungen zur monatlichen 
Ausschüttung der vollen 1,75% 
abgeschlossen werden.  
Eine Musterdienstvereinbarung hierzu 
finden Sie unter www.akmas.de  
 

 Für 2013 soll der Wert des 
öffentlichen Dienstes (2%) über-
nommen werden. 

 
 

Alltagsbegleiter in der 
ambulanten Altenpflege 

 
Den Erfordernissen des Marktes 
geschuldet, hat die AK eine neue Anlage 
beschlossen. Alltagsbegleitung meint 
ausschließlich Tätigkeiten, die keine Vor-
kenntnisse erfordern und nach kurzer 
Einweisung (bis zu einer Woche) 
ausgeführt werden können. Grund- und 
Behandlungspflege sowie Tätigkeiten in 
stationären Einrichtungen fallen nicht 
darunter. 
 

Situation Ost 
 

Der Vermittlungsspruch zur Tarifrunde 
2010 in der Regionalkommission Ost 
bleibt wegen seiner Kompetenzüber-
schreitung ein Problem für die Bundes-
kommission.  
Die Mitarbeiterseite klagt jetzt beim kirch-
lichen Arbeitsgericht gegen diese Regel-
verletzung. 
 

Alle Informationen und der newsletter unter 
 www.akmas.de 


